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GEMEINDE

Surwold
Der Bürgermeister

Surwold, 30.03.2026

Bekanntmachung

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.: 25a „Prüfgelände l" der Gemeinde
Surwold

hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Absatz l BauGB
und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz l BauGB

Der Rat der Gemeinde Surwold hat in seiner Sitzung am 26.02.2026 die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr.: 25a „Prüfgelände l" beschlossen. Gemäß § 2 Abs. l Baugesetzbuch
(BauGB) wird der Beschluss hiermit bekanntgemacht.

Durch die Aufstellung der l. Änderung des Bebauungsplanes Nr.: 25 hat die Gemeinde
Surwold die Errichtung eines Windparks auf dem Prüfgelände der ATP Automotive Testing
Papenburg GmbH im Nordosten der Gemeinde Surwold planungsrechtlich ermöglicht. Die in
dem Gebiet der l. Änderung des Bebauungsplanes Nr.: 25 geplanten sieben Anlagen im
Gemeindegebiet Surwold und dreizehn Anlagen im Stadtgebiet Papenburg sind im letzten
Jahr genehmigt worden.

Die damalige Planung der insgesamt zwanzig Anlagen (Papenburg und Surwold) fußte auf der
Kubatur des Eignungsgebietes Windenergienutzung der ersten Änderung des Regionalen
Raumordnungsprogrammes (RROP) Emsland 2010 - Sachlicher Teilabschnitt, Energie,
rechtskräftig seit dem 15.02.2016. Inzwischen hat der Landkreis Emsland das RROP
hinsichtlich der Windenergieplanung überarbeitet. Am 13.06.2025 ist das Sachliche
Teilprogramm Windenergie 2024 in Kraft getreten. Durch eine leicht veränderte Bewertung
unterschiedlicher Belange ist die Abgrenzung des darin ausgewiesenen Vorranggebietes
größer als das vorherige Eignungsgebiet. Auf Ebene der Raumordnung sind damit weitere
Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen geeignet. Geplant ist daher die Errichtung
weiterer Windenergieanlagen im Bereich der Teststrecke. Konkret sollen im Gebiet der
Gemeinde Surwold eine weitere Windenergieanlage und im Stadtgebiet von Papenburg drei
weitere Windenergieanlagen errichtet werden. In Surwold soll diese Anlage im Osten der
Teststrecke auf Höhe der Straße „Im Eichengrund" entstehen. Einer entsprechenden
Genehmigung steht derzeit noch die kommunale Bauleitplanung entgegen. So weist der
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Bebauungsplan Nr.: 25 „Prüfgelände" im Bereich der neu geplanten Anlage ein sonstiges
Sondergebiet für die Teststrecke aus. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Genehmigung zu schaffen, ist daher die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Die genaue Lage und die detaillierte Abgrenzung des Planungsgebietes sind dem anliegenden
Lageplan zu entnehmen.

Zur Einleitung dieser Bauleitplanung findet die frühzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemäß §
3 Abs. l BauGB am Donnerstag, den 16.04.2026 in der Zeit von 16.00 bis 17.30 Uhr, im

Rathaus Surwold, Hauptstraße 87, 26903 Surwold, Zimmer 4, statt. Im Rahmen dieser
Beteiligung werden die Ziele und Zwecke der Planung erläutert; jedermann hat Gelegenheit,
sich zu dieser Planung zu äußern.

Darüber hinaus werden die Unterlagen (Planentwurf, Grundzüge der Planung) im Zeitraum
vom 07.04.2026 bis zum 08.05.2026 auf der Internetseite der Samtgemeinde Nordhümmling
unter dem Link: www.sg-nordhuemmling.de, dort unter der Rubrik „Wirtschaft/Bauen" -
„Bauleitpläne" - „Öffentliche Auslegung" zur Verfügung gestellt.

Neben der Veröffentlichung im Internet besteht ebenfalls die Möglichkeit die oben genannten
Unterlagen im Rathaus der Gemeinde Surwold, Zimmer 4, (Robert Klaßen), Hauptstraße 87
im v. g. Zeitraum während der Öffnungszeiten einzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung
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(Corbach)

Beginn des Aushangs: 30.03.2026

Ende des Aushangs: 09.05.2026
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